


wissenschaftlich vorgeschriebenen Kontrollexperimente. Die Situation kann in Analogie zum Sachverhalt, wie er für das behauptete Masernvirus aus dem so genannten Masern-Virus-Prozess hervorgeht

(Anlagen D3, D4, D5) beschrieben werden. In diesem Rechtstreit gelang es dem Kläger nicht, den 12. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart unter dem Vorsitz des Richters Karl-Heinz Oleschkewitz davon zu

überzeugen, dass eine der verfügbaren Publikationen insbesondere die für die gesamte Virologie bedeutende Publikation von J.F. Enders & T.C. Peebles aus dem Jahre 1954 (Anlage D6) die Existenz des

Masernvirus beweist (siehe auch D7, Tatsache 1). Das Urteil vom 16.02.2016 - 12 U 63/15 des Oberlandesgerichts Stuttgart (D3), wurde am Bundesgerichtshof (BGH IZ R 62/16) bestätigt. In der

Urteilsbegründung wird festgestellt, dass der “Beweis der Existenz des Masernvirus durch „eine wissenschaftliche Publikation“ zu führen, durch den Kläger nicht

erfüllt wurde” (Ziffer 132). Ferner werden in der Urteilsbegründung unter Ziffer 127 Aussagen des Sachverständigen Universtitäts-Professors Prof. Dr. Dr. Andreas

Podbielski, Institut für medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, Universitätsmedizin Rostock, zitiert, in denen behauptet wird, das begriffliche

Verständnis eines Virus sei im Fluss:

“Der Beklagte kann letztlich auch nicht damit Erfolg haben, dass angeblich nicht aufgeklärt worden sei, ob beim RKI nicht Ribosomen im Innern der Masernviren

gefunden worden seien und dies die Eigenschaft als Virus ausschließe. Der Sachverständige hat hierzu (Protokoll S. 9, Bl. 147 d. A.) ausgeführt, dass das

Masernvirus keine Ribosomen enthalte und eine solche Mitteilung erstaunlich sei, allergrößte Aufmerksamkeit hervorrufen würde, das Konzept des Virus freilich

dadurch nicht zwingend „über den Haufen geworfen“ werden würde. Das begriffliche Verständnis des Virus sei nämlich durchaus im Fluss. Allein die Anwesenheit von

Ribosomen stehe daher der Existenz eines Virus nicht zwingend im Wege“

Einzelheiten zu diesem seltsamen Sachverhalt können Sie beigefügtem OLG Urteil (D3) dem Gerichtsprotokoll in erster Instanz des Gerichtsverfahrens (D4) und

einer e-Mail Mitteilung des Robert-Koch-Instituts (RKI) entnehmen, welche in dem Prozess als Beweismittel vorlag (D5). Persönlich vermute ich, dass sich Virologen nur

teilweise bewusst sind, dass sie ohne eine tragbare Tatsachengrundlage arbeiten. Wie kommt der Sachverständige zu seinen protokollierten widersprüchlichen

Aussagen? und warum publiziert das RKI seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Masernvirus nicht, wo sie doch allergrößte Aufmerksamkeit hervorrufen würden?

Die Antwort auf diese rhetorische Fragen lautet: Virologen widerlegen sich selbst (siehe D7). Die Virologen haben ihre Hypothese krankmachender Viren niemals

nach wissenschaftlichen Kriterien überprüft. Vorkehrungen rund um die Corona-Hysterie, die auf den Aussagen der Virologen fußen, entsprechen nicht einer

Gestaltung nach „dem jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft und Technik“ wie von par 1, Absatz (2) IfSG gefordert. Auch für SARS

CoV 2 wurden die Zellkulturexperimente (vgl. Tatsache 1 der Anlage D7) nicht wissenschaftlich, sondern ohne für die Wissenschaft notwendigen negativen

Kontrollexperimente durchgeführt (siehe Materialien und Methodenteil in D1 und D2).

Da es für ein krankmachendes SARS CoV 2 Virus eindeutig keine wissenschaftliche Grundlage gibt, fordere ich Sie auf, alle Betroffenen und an Umsetzung und

Einhaltung Beteiligte der sogenannten Corona-Maßnahmen über die beigefügten Tatsachen (D7, 1.-7.) zu informieren, diese zu überprüfen und alle erlassenen

Corona-Maßnahmen unverzüglich öffentlich zurückzunehmen. Für mich können ab sofort, mit diesem Schreiben, sämtliche Corona-Maßnahmen nicht mehr zwingend gelten.

Bitte bestätigen Sie die Richtigkeit meiner Tatsachenfeststellungen und der daraus resultierenden Befreiung von sämtlichen Corona-Maßnahmen schriftlich bis zum

6. April 2021

Sollte ich keine Antwort erhalten, gehe ich davon aus, dass Sie meine Einschätzung teilen, dass der Annahme krankmachender SARS CoV 2 Virus-Partikel die

Grundlage im Tatsächlichen fehlt, und somit die Einhaltung der Corona-Maßnahmen, allenfalls auf Freiwilligkeit beruhen kann, aber niemals zwingend ist.

In Eigenverantwortung im Sinne von Par 1 (2) IfSG werde ich daher auch mein persönliches Verhalten und die Regeln betreffend meine Tätigkeiten in der

Öffentlichkeit überdenken, im Bestreben, in Abstimmung mit- und unter Berücksichtigung der Interessen meiner Mitmenschen mein Verhalten entsprechend anpassen.

Ein deutlich besseres Miteinander scheint mir dabei vor allem dann möglich, wenn wir die Idee zu Grunde legen, dass von Gesunden keine Infektionsgefahr ausgeht. Vor

allem Schluss mit sinnlosen Tests, und Freiwilligkeit, stelle ich mir vor. Ein Ende von Impfungen insbesondere der experimentellen Notzulassung ist unter den

Gegebenheiten auch dringend einzufordern.

Mit folgendem Gedanken, lieber Herr Dr. Roller will ich Sie ermuntern, mein Anliegen auch als das Ihre zu sehen. Verantwortung kann man nicht von einem auf den

anderen übertragen. Man kann nur gemeinsam verantwortlich handeln. Wenn ich mir überlege, dass nach der Wende 1989 und dem Ende der DDR sogenannte

Mauerschützen verurteilt wurden, weil sie dem „Schießbefehl“ gehorchten, während Verantwortliche für den Schießbefehl als solchem nicht ausgemacht wurden,

frage ich mich, was Sie, was ich, was wir alle als mündige Bürger daraus lernen sollten. Die Politik-Philosophin Hannah Arendt warnte mit dem Begriff „Banalität

des Bösen“ davor zum willigen Vollstrecker ungerechter oder sinnloser politischer Maßnahmen zu werden, und sie ermahnt, nie aufzuhören, selber zu denken, sich

beim Beobachten von Ungerechtigkeiten einzumischen und wo nötig Erklärungen einzufordern, um Person zu bleiben. Dazu habe ich mich endlich mit diesem Schreiben

entschlossen und ermutige Sie gleichfalls zum verantwortlichen Handeln. In diesem Sinne verbleibe ich in menschlicher Verbundenheit mit dem Dank für Ihr

Bemühen sowie sehr freundlichen und vor allem hoffnungsvollen Grüßen
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